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1 Gegenstand und Umfang der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allge-

meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-

versicherung (AHB) und den nachfolgenden Besonde-

ren Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 

Umwelthaftpflicht-Versicherung.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-

sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden 

durch Umwelteinwirkung, für die gemäß Ziffer 1.2.1 bis 

1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tätigkei-

ten (falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-

schließlich auf die im Versicherungsschein genann-

ten, den nachfolgend aufgelisteten Risikobausteinen 

zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 

gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 

zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 

(WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-

hang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgeführt 

sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer 

und Schäden durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 

zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen 

auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem 

Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Geneh-

migungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich 

nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (sons-

tige deklarierungspflichtige Anlagen). 

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen 

auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-

bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 

Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikali-

sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des 

Wassers verändert wird, durch den Versicherungsneh-

mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß 

Ziffer 7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung.

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 

zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/ 

Pflichtversicherung).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 

Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 

1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige 

Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 

nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von 

Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14.1 AHB fin-

det insoweit keine Anwendung (Umwelthaftpflicht-

Regressdeckung). 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls wer-

den unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen 

durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche 

des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsneh-

mer bestehen können.

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1 

und Ziffer 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende 

Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Um-

fang wegen Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4 mit-

versicherte Vermögensschäden, wenn der Versiche-

rungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem 

Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-

zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldens-

unabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahr-

übergang vorhanden sind.

1.2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im 

Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, so-

weit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder 

Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter 

den Anwendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6 

aufgeführten Risikobausteine fallen, unabhängig davon, 

ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaft-

pflicht-Basisdeckung).

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 

Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen-

ständlichen Zusammenhang mit einer gemäß der im 

Versicherungsschein ausgewiesenen versicherten Anla-

ge nach Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7 in Boden, 

Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, 

ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf 

die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, fes-

tem Stalldung, Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzen-

schutz- und Düngemitteln, es sei denn, dass diese Stof-

fe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-

mungswidrig und unabsichtlich in die Umwelt gelangen, 

durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden 

oder auf andere Grundstücke abdriften, die nicht im Be-

sitz des Versicherungsnehmers stehen. Der Versiche-

rungsschutz gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 bezieht sich 

auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, 

die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit 

diesen in Gewässer gelangen.

1.4 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögens-

schäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, 

des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewer-

bebetrieb oder wasserrechtlichen Benutzungsrechten 

oder -befugnissen. Diese werden wie Sachschäden be-

handelt.

2 Vorsorgeversicherung/Erhöhungen und Erweiterun-

gen

2.1 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB –

Vorsorge-Versicherung – finden für die Risikobausteine 

Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 keine Anwendung. Der Versiche-

rungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonde-

rer Vereinbarung.

2.2 Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB – Erhöhungen und Erwei-

terungen – findet für die Risikobausteine gemäß Ziffer 

1.2.1 bis 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberührt 

bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen in-

nerhalb der unter Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

3 Definition des Versicherungsfalls

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB –

die nachprüfbare erste Feststellung des Personenscha-

dens, Sachschadens oder eines gemäß Ziffer 1.4 mit-

versicherten Vermögensschadens durch den Geschä-
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digten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungs-

nehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirk-

samkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 

kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeit- punkt be-

reits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Mög-

lichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkenn-

bar war.

4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-

rungsfall eingetreten ist,

– nach einer Störung des Betriebes oder

– aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maß-

nahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 

unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder ge-

mäß Ziffer 1.4 mitversicherten Vermögensschadens.

Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die be-

hördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der 

Versicherung fallen, wobei der frühere Zeitpunkt maß-

geblich ist.

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen i.S. 

der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten Voraus-

setzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 

dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 

oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 

ausgeführt werden.

4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stö-

rung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung 

unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforder-

lich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begren-

zen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-

deneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu 

mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß 

Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzule-

gen oder

4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-

stimmen.

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 

genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 

Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 4 verein-

barten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objek-

tiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 

genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der 

Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 

und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 

Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer zum 

Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv ge-

eigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 

verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht 

für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 

ursächlich ist.

4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen –

auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Zif-

fer 4.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 

Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebs-

einrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemie-

teten gepachteten, geleasten und dergleichen) des Ver-

sicherungsnehmers; das gilt auch für solche, die früher 

im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 

standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-

wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-

tretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemäß 

Ziffer 1.4 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-

triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Ver-

sicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung 

nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Ein-

tretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

5 Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind – wobei Aufwendungen vor Eintritt 

des Versicherungsfalls im Sinne der Ziffer 4. wie An-

sprüche behandelt werden –

5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 

entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtrop-

fen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnli-

che Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer 

gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf ei-

ner Störung des Betriebes beruhen.

5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den 

Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik 

zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwir-

kungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die 

Möglichkeit derartiger Schäden nicht erkennen musste 

(siehe jedoch Ziffer 5.13).

5.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versi-

cherungsvertrages eingetreten sind.

5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe 

früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz 

besteht oder hätte beantragt werden können.

5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, 

dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi-

cherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Be-

sitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer 

Umwelteinwirkung betroffen waren.

5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 

Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen-

oder Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht 

um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfälle 

auf dem Betriebsgelände handelt.

5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Aus-

lieferung entstehen.

5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 

durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-

rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-

stehen (Produkthaftpflicht).

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz 

gemäß Ziffer 1.2.6 vereinbart ist.

5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
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oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 

verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-

nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 

behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem

Umweltschutz dienen, abweichen.

5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 

verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 

Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 

einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 

für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 

oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparatu-

ren bewusst nicht ausführen.

5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden.

5.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf 

Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen,  

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 

oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 

hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch 

höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus-

gewirkt haben.

5.13 Ansprüche wegen Normalbetriebsschäden (siehe Zif-

fer 5.2) durch

– aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.: BTEX, Pheno-

le oder Biphenyle;

– Schwermetalle;

5.14 darüber hinaus generell Ansprüche wegen Schäden

– durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);

– im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

5.15 Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten 

sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besondere  

Vereinbarung über den Einschluss getroffen worden ist.

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden 

ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, 

die entstehen,

– bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, 

dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau-

werks entspricht;

– bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis 

von weniger als 150 m.

5.16 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch be-

wusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen 

Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verur-

sachen.

5.17 Ansprüche wegen

– Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit 

es sich um die Beschädigung von Grundstücken, de-

ren Bestandteilen und Zubehör handelt.

– Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 

BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 

Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosio-

nen.

5.18 Ansprüche wegen Schäden aus dem Verändern der 

Grundwasserverhältnisse.

5.19 Ansprüche

– auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 

punitive oder exemplary damages.

– nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im 

Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 

nach Art 1147 des französischen Code Civil oder 

gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

– aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung 

von Personen oder Sachen sowie aus der selbstän-

digen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisen-

bahnbetrieb.

5.20 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge

5.20.1 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von 

Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt:

5.20.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-

zeuganhängers verursachen (siehe aber Ziffer 1.8).

5.20.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 

die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges 

in Anspruch genommen werden.

5.20.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.

5.20.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.20.1.1 und 5.20.1.2 genann-

ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-

hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne 

dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Hal-

ter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-

zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

5.20.2 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von 

Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

5.20.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-

chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-

oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.20.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.

5.20.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-

ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 

für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile er-

sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen 

oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge be-

stimmt waren,

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 

Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 

Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeu-

gen, den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden 

sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raum-

fahrzeuge.
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5.21 Arbeits- oder Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-

nahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch 

dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Ar-

beits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften 

gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen 

(insbesondere der Versicherungssummen) folgende 

Bestimmungen:

5.21.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote 

beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des 

Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Lieferge-

meinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher 

Partnerfirma die schadenverursachenden Personen o-

der Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumateria-

lien usw.) angehören.

5.21.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-

sprüche wegen Schäden an den von den einzelnen 

Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft einge-

brachten oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften 

Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht 

wurden.

5.21.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner 

der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander so-

wie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ge-

gen die Partner und umgekehrt.

5.21.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich inner-

halb der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer 

5.21.1 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen ei-

nes Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für 

diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages 

kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem 

Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für 

ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der 

dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbe-

trag verbleibt.

5.21.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 5.21.1 bis 

5.21.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemein-

schaft selbst.

5.22 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-

tend gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 

gilt:

5.22.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abwei-

chend von Ziffer 6.5 AHB – werden als Leistungen auf 

die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-

ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls 

sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 

dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 

dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 

entstanden sind;

5.22.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-

weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-

ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 

Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 

erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-

schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-

sen ist.

6 Versicherungssummen/Jahreshöchstersatzleistung/ 

Selbstbeteiligung/Serienschäden

6.1 Versicherungssummen

Für den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden

die im Versicherungsschein angegebenen Versiche-

rungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versiche-

rungsfall.

Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz

auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-

streckt.

Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der

vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im Versi-

cherungsschein genannten Gesamtbetrag je Störung

des Betriebes oder behördlicher Anordnung, ersetzt.

Auf die im Versicherungsschein genannte Maximierung

wird hingewiesen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen, für die

Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu einem

Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf-

wendungen auf die Versicherungssumme des Versiche-

rungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungsfall

eintritt, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendun-

gen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme

eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung 

für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

6.2 Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versiche-

rungsschein.

Sie gilt auch für Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-

rungsfalls.

6.3 Serienschäden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-

tretende Versicherungsfälle durch

– dieselbe Umwelteinwirkung,

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-

henden Umwelteinwirkungen,

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-

ruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen  

gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-

cher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als 

ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 

Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

7 Nachhaftung

7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-

digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 

oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi-

cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 

für solche Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4 mit-

versicherte Vermögensschäden weiter, die während der 

Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 

zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender 

Maßgabe:
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– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jah-

ren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 

Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 

des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-

rungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch-

ten Teils der Versicherungssumme des Versiche-

rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis 

endet.

7.2 Die Regelung der Ziffer 7.1 gilt für den Fall entspre-

chend, dass während der Wirksamkeit der Versicherung 

ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maß-

gabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls 

des versicherten Risikos abzustellen ist.

8 Auslandsdeckung

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Be-

dingungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – lediglich 

solche im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

– die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage 

oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2.1 

bis 1.2.7 zurückzuführen sind.

Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur, 

wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das 

Ausland bestimmt waren;

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil-

nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und 

Märkten, wenn Versicherungsschutz gemäß Ziffer 

1.2.7 vereinbart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs-  

und Reparaturarbeiten (auch Inspektionen und Kun-

dendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht als 

Geschäftsreisen.

8.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-

weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-

ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 

Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 

erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-

schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-

sen ist.

8.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten von Personen, die vom Versiche-

rungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 

Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge-

gen den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozial-

gesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 

AHB).

8.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –

abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die 

Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-

ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls 

sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 

dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 

dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 

entstanden sind.

8.5 Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie deren 

Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und Kanada 

sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet 

eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe Versiche-

rungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei der Teil-

nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und 

Märkten keine Anwendung.

Klarstellung zu Ziffer 8:

Für die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches 

Recht maßgebend.

Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 5.19) wird besonders 

hingewiesen.

9 Kumulklausel

Besteht für mehrere Versicherungsfälle

– die auf derselben Ursache beruhen oder

– die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein 

innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-

sammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umwelthaft-

pflicht-, der Umweltschadens-, als auch nach der Be-

triebs-/Berufshaftpflichtversicherung, so besteht für je-

den dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nur 

im Rahmen der für ihn vereinbarten Versicherungssum-

me.

Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Ver-

sicherungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter 

Berücksichtigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für alle 

Versicherungsfälle maximal die höhere Versicherungs-

summe zur Verfügung.

Sofern die in der Umwelthaftpflicht- bzw. der Umwelt-

schadens- bzw. der Betriebshaftpflichtversicherung ge-

deckten Versicherungsfälle in unterschiedliche Versiche-

rungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der maximalen 

Versicherungssumme für sämtliche Versicherungsfälle 

das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem der erste ge-

deckte Versicherungsfall eingetreten ist.


